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Konsultation zu EU-Recyclingzielen 
 
Mit 6. Juni 2013 hat die Europäische Kommission eine EU-weite Konsultation lanciert, mit der sie die Ansichten öffentlicher Stellen sowie von Unternehmen, 
Nichtregierungsorganisationen, InteressenträgerInnen und allen interessierte BürgerInnen zu der Frage einholen will, ob die Recyclingziele des EU-Abfallrechts überprüft 
werden sollten. Die Ergebnisse der Konsultation werden als Teil einer breiter angelegten Überprüfung der Abfallpolitik im Jahr 2014 in die Erarbeitung eventueller neuer 
Vorschriften zur Vermeidung von Abfällen und zur Förderung von Wiederverwendung und Recycling einfließen.  
 
Das geltende EU-Abfallrecht enthält klare Zielvorgaben für die Wiederverwendung und das Recycling von Abfällen sowie für die Reduzierung von Mülldeponien. Bis 2020 
sollten beispielsweise 50 % der kommunalen Abfälle und des Hausmülls sowie 70 % der Bau- und Abbruchabfälle recycelt oder wiederverwendet werden. Durch 
steigende Rohstoffpreise kommt zum Umweltaspekt ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor für die Verbesserung der Abfallbewirtschaftung hinzu. In neueren EU-
Strategiedokumenten (Fahrplan für Ressourceneffizienz, Vorschlag für ein 7. Umweltaktionsprogramm) wurde der wirtschaftliche und ökologische Nutzen einer 
ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft erläutert. 

Die Kommission prüft derzeit, ob und wie die Ziele im Bereich der EU-Abfallpolitik angepasst werden sollten,  
um die folgenden Zielvorgaben zu erreichen:

• stärkere Abfallvermeidung;  
• Recycling und Wiederverwendung in größtmöglichem Umfang;  

• Verbrennung ausschließlich bei nichtrecyclebaren Materialien;  
• schrittweise Abschaffung der Deponierung bis 2020..  

 
Geprüft werden soll ob: 

• die bestehenden Ziele erhöht oder sollten neue Ziele eingeführt werden 
sollen;  

• strengere Ziele für Wiederverwendung und Recycling sowie die Reduzierung 
bzw. die Abkehr von Deponien eingeführt werden sollten; 

Die Umsetzung der derzeit geltenden Ziele, die Verbesserung der Abfallstatistiken und der Wirksamkeit der Überwachung der in den Mitgliedstaaten umgesetzten 
Maßnahmen werden ebenfalls angesprochen. 

Die Einreichfrist endet am 10. September 2013. 
Direktlink zur Konsultation (nur auf Englisch verfügbar) : http://www.wastetargetsreview.eu/section.php/4/1/consultation 

Weiterführende Informationen: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-509_de.htm 
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